
Was ist eine Kabushiki Kaisha (K.K.)?

Die Kabushiki Kaisha ist eine Aktiengesellschaft nach japanischem Recht. Sie hat in Japan einen unternehmensrechtlichen Körper-
schaftsstatus mit einer auf die Summe der Aktienbeteiligung begrenzten Haftung. In der Ausführung wird zwischen der Kabushiki 
Joto Seigen Kaisha (Gesellschaft mit vinkulierten Aktien) und der Kokai Kabushiki Kaisha (ohne vinkulierte Aktien in mindestens ei-
ner Aktienklasse unterschieden, wobei letztere die freie Übertragung von Aktienanteilen ohne Zustimmung des Verwaltungsrates 
der Gesellschaft oder der Gesellschafterversammlung ermöglicht.

Gründungsschritte

Überprüfung des Gesellschaftsnamens beim 
Legal Affairs Bureau

Ernennung der Gründungsdirektoren der Ge-
sellschaft (mindestens ein Direktor muss in 
Japan ansässig sein) und des in Japan ansäs-
sigen Gründungspromoters sowie Erstellung 
der weiteren Gründungsunterlagen

Erarbeitung und Notarisierung (in Japan) des 
japanischen Gesellschaftsvertrages

Einzahlung des Kapitals

Ausstellung des Capital Custody Certificates 
durch die kapital verwahrende Bank

Abgabe des Registrierungsantrages beim Le-
gal Affairs Bureau (Gründungsdatum)

Bescheinigung der Registrierung
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Kabushiki Kaisha 
Unternehmens
gründung in Japan

Weitere wichtige Punkte

 � Die Gründung einer Kabushiki Kaisha kann in ca. 6–8 Wochen durch-
geführt werden.

 � Wenngleich es seit 2006 kein gesetzlich vorgeschriebenes Grundkapital 
der Kabushiki Kaisha mehr gibt, empfiehlt sich die ausreichende Kapi-
talisierung, um die Durchführung des Geschäftsbetriebes sicherzustellen.

 � Die Registrierungskosten einer Kabushiki Kaisha beim Handelsregister 
in Japan beträgt 0,7% des Grundkapitals der Gesellschaft, aber mindes-
tens ca. 150.000 Yen.

 � Seit März 2015 ist es aufgrund eines Erlasses des Justizministeriums 
möglich, eine K.K. ohne Bestellung eines in Japan ansässigen (vertre-
tungsberechtigten) Direktors zu gründen bzw. zu betreiben. Eine Resi-
denzpflicht kann jedoch weiterhin aus anderen rechtlichen (z.B. für den 
Erwerb von Lizenzen etc.) oder praktischen (Einrichtung von Bankkon-
ten) Gründen bestehen. Ungeklärt ist, ob die Abschaffung der Residenz
pflicht auch für andere Gesellschaftsformen neben der K.K. gilt, da der 
Erlass hierzu keine Aussage enthält. 
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